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Mengenänderungen
Wennsichdie imVertragzugrundegelegtenMengenändern,
liegtesnahe,dasssichauchdiePreiseändern.Eskannda-
bei auch ein Bedürfnis entstehen, die Einheitspreise für die
betreffendenPositionenoderdenPauschalpreisinsgesamtan-
zupassen.EntsprechendeRegelungenzumUmgangmitMen-
genänderungen können im Bauwerkvertrag vorgesehen sein.
AnsonstengiltdasBGBoderimVOB-VertragdieVOB/B.

Regelungen im BGB-Werkvertragsrecht

ErhöhensichdieMengenoderMassen„zufällig“beiidentischer
Leistung (und nicht durch Mehrleistung infolge zusätzlicher
odergeänderterAufträge),kannbeimBGB-Vertragnurüberdie
Regelungen zur Störung der Geschäftsgrundlage eine Ände-
rung der Einheitspreise bei Mengenänderungen herbeigeführt
werden(§ 313BGB).WennsichUmstände,diezurGrundlage
des Vertrags geworden sind, schwerwiegend geändert haben
unddieParteiendenVertragsonstnichtodermitanderemInhalt
geschlossenhätten,bestehtnach§ 313BGBeinAnspruchauf
AnpassungdesVertrags,wenndieunveränderteVertragsfort-
setzung unzumutbar ist. Ist eine Vertragsanpassung unmög-
lichoderunzumutbar,bestehteinRücktrittsrecht. ImErgebnis
werdendieMehrkostenalsobestenfallsaufmehrereSchultern
verteilt.EinAnspruchaufvollständigeKostenübernahmedurch
denAuftraggeberbestehtnicht.

   Gesetz

§ 313 BGB
(1) Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags ge-
worden sind, nach Vertragsschluß schwerwiegend verändert 
und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem 
Inhalt geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausge-
sehen hätten, so kann Anpassung des Vertrages verlangt 
werden, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalles, insbesondere der vertraglichen oder 
gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränder-
ten Vertrag nicht zugemutet werden kann.

Mengenänderungen
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(2) Einer Veränderung steht es gleich, wenn wesentliche Vor-
stellungen, die zur Grundlage des Vertrages geworden sind, 
sich als falsch herausstellen.

(3) Ist eine Anpassung des Vertrages nicht möglich oder 
einem Teil nicht zumutbar, so kann der benachteiligte Teil 
vom Vertrag zurücktreten. An die Stelle des Rücktritts tritt bei 
 Dauerschuldverhältnissen das Recht zur Kündigung.

GreiftderAuftraggeberhingegen indasLeistungszieleinund
ändernsichdurchseineAnordnungzusätzlicherodergeänder-
terLeistungendieMengen,istdasNachtragsrechtder§§ 650b
und650cBGBeinschlägig:DannsindalleMehrkosteninvoller
Höhezuerstatten.

Regelungen in der VOB/B

DieVOBdifferenziertfürVOB-VerträgezwischendemEinheits-
preisvertrag und dem Pauschalpreisvertrag. Mengenänderun-
gen werden für den Einheitspreisvertrag in § 2 Abs. 3 VOB/B
undfürdenPauschalpreisvertragin§ 2Abs. 7VOB/Bgeregelt.

EsgehtauchhiernurumMengenänderungenbei identischer
Leistung,nichtumMengenänderungendurchzusätzlicheoder
geänderte Aufträge. § 2 Abs. 3 VOB/B findet also nur dann
direkteAnwendung,wennsichMengenimVerlaufderBauaus-
führungändern,ohnedassdiesaufeinernachträglichenAnord-
nungdesAuftraggebersberuhtundohnedasssichdieLeistung
ihremursprünglichenLeistungszielnachändert.Dies istmeis-
tensbeieinerfalschenMengenermittlunginderPlanungundin
derFolgeimLeistungsverzeichnisderFall.

EinimVertragvorgesehenesLeistungszielsollerreichtwerden,
aberdiedafürerforderlicheMasseerhöhtsich.

   Beispiel

Essolleine3 mtiefeBaugrubeübereinebestimmteBreite
und Länge mit waagerechter Sohle entstehen: Ausschrei-
bungsmasse: 1.000 m³. Tatsächlich ist es aufgrund der
Geländeoberfläche (Hügel im Baubereich) erforderlich,
1.500m³zubewegen.
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GreiftderAuftraggeberhingegen indasLeistungszieleinund
erhöhtsichdadurchdieausgeführteMenge,istnicht§ 2Abs. 3
anwendbar,sondern§ 1Abs. 3VOB/Bmit§ 2Abs. 5VOB/Bfür
geänderteLeistungen.FürzusätzlicheLeistungenist§ 1Abs. 4
VOB/Bmit§ 2Abs. 6VOB/Banzuwenden.

   Beispiel

Fortsetzung:DieAusschreibungsmasseerhöhtsich,dadie
Baugrubestatt3 mnun4 mtiefaufgehobenwerdensoll.

DieseUnterscheidung führt insoweit zuanderenErgebnissen,
alsdassbei „zufälligen“MengenänderungeneinePreisanpas-
sungerstbeieinermehralszehnprozentigenMengenänderung
erfolgt und bei einer angeordneten Mengenänderung alle da-
durchentstehendenMehrkostenzuerstattensind.

Einheitspreisvertrag
FürdenVOB-EinheitspreisvertragistbeiMengenabweichungen
§ 2Abs. 3abschließend,d. h.aufdieGrundsätzederÄnderung
derGeschäftsgrundlagekannhiernichtzurückgegriffenwerden.

UmdiemöglichenAuswirkungenderMengenänderungenauf
den Einheitspreis nachvollziehen zu können, muss man die
KalkulationdesEinheitspreisesbedenken.

ZudenEinzelkostenderTeilleistung(Lohnkosten,Geräte,Bau-
stoffe,Nachunternehmerusw.)kommendieGemeinkosten.Sie
könnenderkonkretenBaustellezugeordnetsein(dannsinddas
Baustellengemeinkosten [BGK]) oder dem Bauunternehmen
insgesamt(Büromiete,Sekretariatetc.)–dannsinddasAllge-
meineGeschäftskosten(AGK).

DieBaustellengemeinkostenwerdenprozentualmitZuschlägen
aufdieeinzelnenPositionenumgelegt.DieumzulegendenAll-
gemeinen Geschäftskosten des Jahres werden üblicherweise
imVerhältniszumUmsatzdesJahresebenfallsalsprozentualer
Zuschlagverteilt,wobeiz. B.aufderGrundlagederVorjahreser-
gebnissePrognosenzugrundegelegtwerdenmüssen.Zudem
sindWagnisundGewinnaufdieKostenaufzuschlagen.
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BeimWagnisgehtesummöglicheKostenfürdasRisiko,dass

• dietatsächlichenKostenhöhersindalsdiefürdenVertrags-
preis kalkulierten Kosten und diese Mehrkosten selbst zu
tragensind,

• KostenfüreineMangelbeseitigungentstehen,
• dievereinbarteVergütungerstspätodergarnichtbeigetrie-

benwerdenkann(z. B.ZinskostenbeiZahlungsverzögerun-
genodergänzlicherAusfallderWerklohnforderungbeider
InsolvenzdesAuftraggebers).

DasWagnisistBestandteildesGewinnsunderhöhtihn,wenn
essichnichtrealisiert.DanebensollnatürlicheinGewinnerzielt
werden.SodannsindeinmaligeKostenundzeitabhängigeKos-
tenzuunterscheiden.

Einmalige Kosten sind z. B. solche wie An- und Abtransport
vonGeräten,Baustelleneinrichtungund-räumung.Zeitabhän-
gigsindKostenwiePersonalkosten,Gerätekosten,Mietkosten
fürBauzaun,Baucontainer,Baubüro,Bautoilettenusw.

AufdieserGrundlagewirdderAngebotspreiskalkuliert.

Ändern sich die Abrechnungsmengen im Verlauf der Ausfüh-
rung, so hat das Auswirkungen auf die Kosten. Den Umgang
damitregelt§ 2Abs. 3VOB/B.

   Gesetz

§ 2 Abs. 3 VOB/B
(1) Weicht die ausgeführte Menge der unter einem Einheits-
preis erfaßten Leistung oder Teilleistung um nicht mehr als 10 
v. H. von dem im Vertrag vorgesehenen Umfang ab, so gilt der 
vertragliche Einheitspreis.

(2) Für die über 10 v.H. hinausgehende Überschreitung des 
Mengenansatzes ist auf Verlangen ein neuer Preis unter Be-
rücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren.

(3) Bei einer über 10 v.H. hinausgehenden Unterschreitung 
des Mengenansatzes ist auf Verlangen der Einheitspreis für 
die tatsächlich ausgeführte Menge der Leistung oder Teilleis-
tung zu erhöhen, soweit der Auftragnehmer nicht durch Erhö-
hung der Mengen bei anderen Ordnungszahlen (Positionen) 



319

Management

Mengenänderungen

oder in anderer Weise einen Ausgleich erhält. Die Erhöhung 
des Einheitspreises soll im Wesentlichen dem Mehrbetrag 
entsprechen, der sich durch Verteilung der Baustellenein-
richtungs- und Baustellengemeinkosten und der Allgemeinen 
Geschäftskosten auf die verringerte Menge ergibt. Die Um-
satzsteuer wird entsprechend dem neuen Preis vergütet.

(4) Sind von der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung 
oder Teilleistung andere Leistungen abhängig, für die eine 
Pauschalsumme vereinbart ist, so kann mit der Änderung 
des Einheitspreises auch eine angemessene Änderung der 
 Pauschalsumme gefordert werden.

Keine Preisanpassung bei Mengenänderungen bis +/- 10 %
Keine Preisanpassung erfolgt bei Mengenänderungen bis
+/-10 %.DervertraglichvereinbarteEinheitspreisgiltnach§ 2
Abs. 3Nr.1VOB/BbeiMengenänderungenvon+/-10 %derim
LeistungsverzeichnisfürdieeinzelnePositiongeplantenMenge
weiter.DieseLeistungenwerdendahermitdemunveränderten
Einheitspreis abgegolten. Die Anpassung des Preises erfolgt
alleinüberdieabzurechnendeMasse.DietatsächlicheMenge
multipliziertmitdemursprünglich imVertragvereinbartenEin-
heitspreisergibtdenneuenPositionspreis.

Preisanpassung bei Mehrmengen von mehr als 10 %
Nach§ 2Abs. 3Nr.2VOB/BistbeieinerMengenmehrungvon
über10 %aufVerlangeneinneuerEinheitspreiszubilden.Hier-
beisindnichtnurMehr-undMinderkostenbeiderbetroffenen
Positionzuberücksichtigen,sondernauchetwaigeVeränderun-
genbeianderenPositionen.

Mehrmengenführeni. d. R.dazu,dassderAuftraggeberander
günstigerenVerteilungderKostenteilhabenwill.DerneuePreis
giltfürdieMengeab110 %.

InAusnahmefällenkannjedochaucheineumgekehrteInteres-
senlagegegebensein,etwa,weildieteureNachproduktionund
AnlieferungvonweiterenBaustoffenerforderlichwerden.
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   Beispiel

TeppichbodenmussteuerineinerkleinenMengenachpro-
duziertundangeliefertwerden.DannhatderAuftragnehmer
einInteresseaneinerPreisanpassung.

ImDetailverhaltensichdieKostenwiefolgt:

DieKostenderEinzelleistungsteigenregelmäßigimgleichen
VerhältniswiediesteigendeMenge.InsoweitbleibtderEin-
heitspreisalssolcheralsounverändert.Durchdiegeänderte
MengeändertsichnurderPositionspreis.

Die Mengenmehrung wirkt sich aber z. T. auf die Gemein-
kostenaus.

Im Regelfall erhöhen sich die Baustellengemeinkosten (BGK)
durch die vergrößerte Menge nicht. Etwas anderes gilt dann,
wenn die Mehrmengen Auswirkungen auf die Bauzeit haben
(bauzeitabhängigeBGKsteigen)odermengenabhängigeBGK
aufgrundderMehrmengetatsächlichsteigen.

Der Auftraggeber wird i. d. R. einwenden, der Auftragnehmer
habeseineBGKschondurchdievertraglichvereinbartenEin-
heitspreise – und erst recht nach Abrechnung der um 10 %
erhöhten Massen – erhalten. Durch die günstigere Verteilung
müsstendieBGK–aufdieeinzelneEinheitbezogen–sinken.

MehrkannderAuftragnehmerjedochdannverlangen,wenner
tatsächlich einen Mehraufwand hat und diesen auch belegen
kann.

Die Allgemeinen Geschäftskosten (AGK) stehen im Zusam-
menhangmitdemUmsatzundsinddaherauchindenneuen
Einheitspreiseinzurechnen.DerkalkulierteZuschlagssatzkann
daherab110 %eingerechnetwerden:JedeLeistungmussihren
BeitragzurKostendeckungleisten.

Auch den kalkulierten Zuschlag für Wagnis und Gewinn kann
der Auftragnehmer auf den neuen Einheitspreis aufschlagen,
weilerdieMehrmengenichtohneWagnis-undGewinnzuschlag
erbringenmuss.JegrößerdieerbrachteMengeist,destogrö-
ßeristjaauchseinunternehmerischesRisiko.
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Preisanpassung bei Mindermengen von mehr als 10 %
Mindermengenvonmehrals10 %führendazu,dassderAuf-
tragnehmer einen neuen Einheitspreis für die ganze Leistung
verlangen kann. Die Änderungen bei den Einzelkosten sind
ohne Weiteres nachvollziehbar und zurechenbar; sie müssen
aufVerlangendargelegtunddaherwiediegesamteKalkulation
sorgfältig dokumentiert werden. Die Einzelkosten der Teilleis-
tungverhaltensichmeistensproportionalzurMengeundsinken
imgleichenVerhältniswiedieMengenminderung.

Die Allgemeinen Geschäftskosten des Auftragnehmers und
seine Baustelleneinrichtungskosten sowie die Baustellenge-
meinkostenmüssennunmehrabervoneinerkleinerenMasse
gedecktwerden.Baustellengemeinkostensinkenbei kleinerer
Menge regelmäßig nicht. Auch der Deckungsbedarf für Allge-
meineGeschäftskosten,WagnisundGewinnbleibtgleich.

Auch das Wagnis wird meistens nicht besonderen Positionen
zugerechnet,sonderngleichmäßigüberallePositionenverteilt.
DahersinktesnichtbeisinkenderAusführungsmenge.Auchder
kalkulierteGewinnbleibtdemAuftragnehmererhalten.

DieVOB/Bsiehtvor,dassderUnternehmerseinegesamtenGe-
meinkosten(AGK,BGKundWagnis/Gewinn)weiterleitenkann
undkeinenEigenanteilvon10 %tragenmuss.

DerungedeckteAnteilausderMindermengeistdaherdemEin-
heitspreishinzuzurechnen.

DieVOB/Bsiehthierzuabervor,dassderUnternehmerkeinen
Ausgleich für die Mindermenge durch eine Mengenerhöhung
beianderenPositionenerhaltendarf.DashatzurFolge,dass
ggf.eineAusgleichsberechnungüberallePositionendurchge-
führtwerdenmuss.

DieserVergleichsetztvoraus,dassvondenMindermengendie
Umlagenunterdeckung und von den Mehrmengen der Umla-
genüberschussermitteltwird.HierbeihatderBGHentschieden,
dassdemWortlautdes§ 2Abs. 3VOB/Bentsprechendnurdie
über10 %hinausgehendeÜberschreitungfürdieVereinbarung
neuerPreisezurVerfügungsteht(BGH, BauR 1987, 217).Das
bedeutet, dass von den Mindermengen die Umlagenunter-
deckungvon100 %undvondenMehrmengenderUmlagen-
überschuss von 110 % ausgeht. Ein nach der VOB auch zu
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berücksichtigenderAusgleich „auf sonstigeWeise“ kannauch
durchNachträgeerfolgen.Regelmäßigwerdendaherauchge-
änderte und zusätzliche Leistungen berücksichtigt. Ist für die
Mehrmengeüber110 %hinausz. B. ineinerNachtragsverein-
barungaberbereitseinneuerPreisvereinbartworden,kanndie-
selbeMehrmengenichtanschließendauchnochalsAusgleich
berücksichtigtwerden(BGH, BauR 1987, 217).

Auswirkungen auf die Pauschalsumme
Mit der Änderung des Einheitspreises kann nach § 2 Abs. 3
Nr.4VOB/BaucheineangemesseneÄnderungeinerPauschal-
summe verlangt werden, wenn von der Leistung eine andere
Leistung abhängig ist, für die ein Pauschalpreis vereinbart ist
(z. B. Baustelleneinrichtung). Diese Regelung betrifft aber nur
den gemischten Vertrag, nicht den Vertrag, der ohnehin Pau-
schalpreisvertragist.ImIndividualvertragistesmöglich,durch
entsprechende Klauseln („Mengenänderungen führen nicht
zu Änderungen von Einheitspreisen“) eine Änderung des Ein-
heitspreises bei Mengenabweichungen auszuschließen. Bei
AGB-RegelungendiesesInhaltsbestehenBedenken;diesesind
nicht immerohneWeitereswirksam.DerBGHhälteineÄnde-
rungderPreisanpassungmittelsAGBdannfürwirksam,wenn
sowohlMengenminderungenalsauchMengenmehrungenbe-
troffensind.EinesolcheAGB-Regelung,wonachdasPreisan-
passungsverlangennach§ 2Abs. 3VOB/Bausgeschlossenist,
verstößtnichtgegen§ 307Abs. 1BGBund istdamitwirksam
(BGH, Urt. v. 08.07.1993 – VII ZR 79/92 – BauR 1993, 723, 725 
noch zu § 9 AGBG).

DurchderartigeEingriffeistaberdieVOBnichtmehralsGanzes
vereinbart. IsteinesolcheVereinbarungvorhanden,kannggf.
im Einzelfall noch versucht werden, über die Grundsätze des
Wegfalls der Geschäftsgrundlage eine Änderung nach den
Grundsätzendes§ 2Abs. 3VOB/Bdurchzusetzen.Fernerkom-
men Schadensersatzansprüche nach den Grundsätzen des
Verschuldens bei Vertragsschluss oder positiver Forderungs-
verletzunginBetracht,welchejedocheinVerschuldendesAuf-
traggebers voraussetzen. Der Nachweis bewusst unrichtiger
Massenangaben im Leistungsverzeichnis wird jedoch in der
Praxissehrschwerfallen.
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